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Anlage 
 
 
Wichtige Hinweise für alle, an der Sitzung teilnehmenden Personen: 
 
Gemäß § 7 mit Anlage 36 der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern  
(Corona-LVO M-V) werden die anwesenden Personen in einer Anwesenheitsliste mit Vor- 
und Familienname, vollständiger Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit 
erfasst. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen von der 
Tätigkeit bzw. der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen sind, 
 
Die Anwesenheitsliste wird gemäß vorgenannter Verordnung vom Fachbereich Sitzungsdienst 
für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Sitzung aufbewahrt und ist der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. 
 
Weiterhin wird für die Durchführung dieser Sitzung dringend auf die Einhaltung der 
Regelung der gewählten Variante I der Anlage 36 des § 7 der Corona-LVO M-V hinsichtlich 
des Einhaltens des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (ausgenommen 
zwischen Angehörigen des eigenen Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger) 
verwiesen. 
 
 


